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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Mondraker Enduro-Team Davos Klosters 2026 

 

Liebe Teilnehmerinnen und liebe Teilnehmer   
 
Wir bitten euch, diesen Haftungsausschluss sorgfältig zu lesen und, wenn ihr damit einverstanden seid, 
die Einverständniserklärung zu unterschreiben und bei der Registration im Race Office abzugeben. 
Besten Dank! Nur nach Abgabe der unterschriebenen Einverständniserklärung kann der Start erfolgen. 
Wichtig: Jedes Teammitglied muss auf diesem Haftungsausschluss unterschreiben!    
 
1. RISIKEN UND GEFAHREN 

Der Teilnehmer weiss und ist sich voll der Gefahren und Risiken bewusst, welche mit der Ausübung des 
Mountainbike Sports verbunden sind.  
Der Teilnehmer anerkennt, dass mit dem Anstreben besonderer sportlicher Leistungen ein Risiko 
verbunden ist. Der Teilnehmer akzeptiert für sich, dass mit der Ausübung eines solchen 
Wettkampfsports Leben und körperliche Sicherheit gefährdet sein können. Das beinhaltet Gefahren für 
jedermann im Wettkampfbereich, insbesondere aus Umweltbedingungen, technischen Ausrüstungen, 
atmosphärischen Einflüssen, Gefahren von öffentlichen Strassen, sowie natürlichen und künstlichen 
Hindernissen.  Der Teilnehmer akzeptiert, dass im Falle des Befahrens von öffentlichen Strassen die 
Regeln der Strassenverkehrsordnung gelten. 
 
2. HAFTUNGSSAUSSCHLUSSERKLÄRUNG  

Der Teilnehmer bestätigt hiermit, dass… 
…seine Teilnahme am Enduro-Team in Davos Klosters auf eigenes Risiko erfolgt.   
…er zum Zeitpunkt der Veranstaltung im Besitz einer gültigen Unfall- und Haftpflichtversicherung ist.  
…er auf alle Rechtsansprüche – auch Dritter – an der Veranstaltung mit seiner Unterschrift verzichtet. 
…er den Veranstalter ausdrücklich von sämtlichen Ansprüchen freistellt, die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung, insbesondere aufgrund eines Unfalls, gleich ob aus Eigen- oder Fremdverschulden oder 
sonstigem Grund, gegen Bike Events Davos, deren gesetzliche Vertreter, Erfüllung- oder 
Verrichtungsgehilfen, entstehen. Dieser Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, 
insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus vertraglicher als auch aus ausservertraglicher 
Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.  
…er für das Enduro-Team in Davos trainiert hat und den Anforderungen vollumfänglich gewachsen und 
körperlich gesund ist.  
…bei Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt, Änderungen der Covid Bestimmungen, 
Änderungen des Ablaufs der Veranstaltung oder Abbruch aus Sicherheitsgründen durch den 
Veranstalter kein Anspruch auf Rückerstattung der Startgebühr besteht.  
 
Der Veranstalter behält sich vor, notwendige Änderungen im Reglement und der Routenwahl aus 
wetter- und sicherheitstechnischen Gründen, etc. vorzunehmen.  
Der Veranstalter und Ausrichter Bike Events Davos übernimmt keine Haftung für den Verlust oder 
Schaden an Wertgegenständen. Ebenso haftet der Veranstalter nicht für Schaden, die beim Transport 
von Fahrrädern in Kraftfahrzeugen, auf Kfz-Anhängern oder bei der Benutzung von Aufstiegshilfen (z.B. 
Liften) entstehen.  
 
3. VERBREITUNG VON BILDERN/VIDEOS – NUTZUNGSRECHTE 

Der Teilnehmer erteilt seine Einwilligung, dass im Rahmen der Teilnahme am Rennen Fotos und 
Filmaufnahmen (Bildnisse) von ihm erstellt werden dürfen. Des Weiteren erteilt er seine Einwilligung 
zur Verbreitung und öffentlichen Schaustellung der Bildnisse, auf denen er abgebildet worden ist in der 
Form, dass produzierte Fotos, Filmaufnahmen, Videos und Interviews in Presse, Rundfunk, Fernsehen, 
Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungsstücke und Videos (Bildnisse) zu Werbezwecken 
genutzt werden dürfen. Etwaige Nutzungsrechte an den Bildnissen werden rein vorsorglich an den 
Veranstalter uneingeschränkt abgetreten. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass er keine 
Vergütung für die produzierten Fotos und Filmaufnahmen erhält.  
Der Teilnehmer wird hiermit darauf hingewiesen, dass er selbst keine Urheberrechte an den 
produzierten Fotos und Filmaufnahmen hat. Die ausschliesslichen und uneingeschränkten 
Nutzungsrechte der angefertigten Bildnisse werden von dem/der Urheber (z.B. Fotografen) an den 
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Veranstalter übertragen, so dass der Teilnehmer angefertigte Fotos und Filmaufnahmen nur mit 
schriftlichem Einverständnis des Veranstalters nutzen darf, d.h. nur mit Einverständnis darf der 
Teilnehmer die Fotos bzw. Filmaufnahmen vervielfältigen, verbreiten, ausstellen und öffentlich 
zugänglich machen.  
 
4. VERWENDUNG VON DATEN  

Durch die Angabe der E-Mail-Adresse auf der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, 
dass diese für das Versenden von Informationen in Form eines Newsletters vom Veranstalter Bike Events 
Davos genutzt werden darf.  
Diese Einwilligung kann jederzeit, durch eine Mail an die folgende Mailadresse: info@enduro-team.ch, 
widerrufen werden.  
 
5. SONSTIGES  

5.1 Rückgabe Transponder: Der Transponder inkl. Halterung ist Eigentum der Firma SPORTident, 
Arnstadt, Deutschland. Der Transponder wird gegen eine Leihgebühr von CHF 20.00 oder € 20.00 bei 
der Registration zur Verfügung gestellt. Diese Gebühr wird nach Rückgabe des Transponders am Ende 
der Renntage zurückerstattet. Bei Verlust oder Beschädigung ist der Veranstalter berechtigt, diese 
Gebühr einzubehalten.  
5.2 Den Anweisungen des Streckenpersonals ist Folge zu leisten.  
 
Der Teilnehmer bestätigt hiermit das Reglement gelesen und verstanden zu haben und die Regeln 
entsprechend zu befolgen.  
 
Bitte ausfüllen und unterschreiben. DANKE! 
 
 
VERANSTALTER 

 
Bike Events Davos 
c/o Bike Academy GmbH 
Promenade 69 
7270 Davos Platz  
 
info@enduro-team.ch 
www.enduro-team.ch 
 
 
TEILNEHMER 

 
 
Team Name:  _____________________________________________________________________ 
 

 Vorname / Name Unterschrift  
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Unterkunft während  
des Events:  _____________________________________________________________________ 
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